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Antrag der Kommission für Wirtschaft und Abgaben* vom 11. Juli 2023 

5865a. Steuergesetz (StG) (Änderung vom …; Elektronische Verfahren und weitere Anpassungen an das Bundesrecht) 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

 
Steuergesetz (StG)    

 
(Änderung vom …; Elektroni-
sche Verfahren und weitere  
Anpassungen an das Bundes-
recht) 

   

 Der Kantonsrat, 
nach Einsichtnahme in den  
Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022,  
beschliesst: 

Der Kantonsrat, 
nach Einsichtnahme in die  
Anträge des Regierungsrates  
vom 21. September 2022 und der 
Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben vom 11. Juli 2023, 
beschliesst: 

  

 I. Das Steuergesetz vom 8. Juni 
1997 wird wie folgt geändert: 

   

II. Wirtschaftliche 
Zugehörigkeit 

    

§ 4. 1 Natürliche Personen ohne 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder 
Aufenthalt im Kanton sind auf-
grund wirtschaftlicher Zugehörig-
keit steuerpflichtig, wenn sie 

Abs. 1 unverändert.    

a. im Kanton Geschäftsbetriebe 
oder Betriebsstätten unterhal-
ten, 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

b. an Grundstücken im Kanton 
Eigentum, dingliche Rechte 
oder diesen wirtschaftlich 
gleichkommende persönliche 
Nutzungsrechte haben, 

    

c. mit im Kanton gelegenen 
Grundstücken handeln. 

    

2 Natürliche Personen ohne  
steuerrechtlichen Wohnsitz oder 
Aufenthalt in der Schweiz sind 
aufgrund wirtschaftlicher Zugehö-
rigkeit steuerpflichtig, wenn sie 

    

a. im Kanton eine Erwerbstätig-
keit ausüben, 

lit. a–f unverändert.    

b.  als Mitglieder der Verwaltung 
oder Geschäftsführung von  
juristischen Personen mit  
Sitz oder Betriebsstätte im 
Kanton Tantiemen, Sitzungs-
gelder, feste Entschädigun-
gen, Mitarbeiterbeteiligungen 
oder ähnliche Vergütungen 
beziehen, 

    

c. Gläubiger oder Nutzniesser 
von Forderungen sind, die 
durch Grund- oder Faustpfand 
auf Grundstücken im Kanton 
gesichert sind, 

    

d.  im Kanton gelegene Grund-
stücke vermitteln, 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

e. Pensionen, Ruhegehälter 
oder andere Leistungen er-
halten, die aufgrund eines 
früheren öffentlich-rechtlichen 
Arbeitsverhältnisses von  
einem Arbeitgeber oder einer 
Vorsorgeeinrichtung mit  
Sitz im Kanton ausgerichtet 
werden, 

    

f. Leistungen aus schweizeri-
schen privatrechtlichen  
Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge oder aus anerkann-
ten Formen der gebundenen 
Selbstvorsorge mit Sitz oder 
Betriebsstätte im Kanton  
erhalten, 

    

g. für Arbeit im internationalen 
Verkehr an Bord eines  
Schiffes oder eines Luftfahr-
zeuges oder bei einem Trans-
port auf der Strasse Lohn 
oder andere Vergütungen von 
einem Arbeitgeber mit Sitz 
oder Betriebsstätte im Kanton 
erhalten. 

g. für Arbeit im internationalen 
Verkehr an Bord eines  
Schiffes oder eines Luftfahr-
zeuges oder bei einem Trans-
port auf der Strasse Lohn 
oder andere Vergütungen von 
einem Arbeitgeber mit Sitz 
oder Betriebsstätte im Kanton 
erhalten; davon ausgenom-
men bleibt die Besteuerung 
der Seeleute für Arbeit an 
Bord eines Hochseeschiffes. 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

4. Bewegliches Vermögen      
a. Allgemein     
§ 20. 1 Steuerbar sind die Erträge 
aus beweglichem Vermögen, ins-
besondere: 

Abs. 1 unverändert.    

a. Zinsen aus Guthaben, ein-
schliesslich ausbezahlter  
Erträge aus rückkaufsfähigen 
Kapitalversicherungen mit 
Einmalprämie im Erlebensfall 
oder bei Rückkauf, ausser 
wenn diese Kapitalversiche-
rungen der Vorsorge dienen. 
Als der Vorsorge dienend gilt 
die Auszahlung der Versiche-
rungsleistung ab dem vollen-
deten 60. Altersjahr des  
Versicherten aufgrund eines  
mindestens fünfjährigen  
Vertragsverhältnisses, das  
vor Vollendung des 66. Alters-
jahres begründet wurde. In 
diesem Fall ist die Leistung 
steuerfrei, 

    

b. Einkünfte aus der Veräusse-
rung oder Rückzahlung von 
Obligationen mit überwiegen-
der Einmalverzinsung (global-
verzinsliche Obligationen,  
Diskont-Obligationen), die 
dem Inhaber anfallen, 

    



5/28 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

c. Dividenden, Gewinnanteile, 
Liquidationsüberschüsse und 
geldwerte Vorteile aus Beteili-
gungen aller Art (einschliess-
lich Gratisaktien, Gratisnenn-
werterhöhungen und derglei-
chen). Ein bei der Rückgabe 
von Beteiligungsrechten im 
Sinn von Art. 4 a des Bundes-
gesetzes vom 13. Oktober 
1965 über die Verrechnungs-
steuer (VStG) an die  
Kapitalgesellschaft oder  
Genossenschaft erzielter  
Liquidationsüberschuss gilt  
in dem Jahr als realisiert, in 
dem die Verrechnungssteuer-
forderung entsteht (Art. 12 
Abs. 1 und 1bis VStG);  
Abs. 2 bleibt vorbehalten, 

    

d. Einkünfte aus Vermietung, 
Verpachtung, Nutzniessung 
oder sonstiger Nutzung  
beweglicher Sachen oder 
nutzbarer Rechte, 

    

e. Einkünfte aus Anteilen an  
kollektiven Kapitalanlagen, 
soweit die Gesamterträge  
die Erträge aus direktem 
Grundbesitz übersteigen, 

    

f. Einkünfte aus immateriellen 
Gütern. 

    



6/28 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

2 Dividenden, Gewinnanteile,  
Liquidationsüberschüsse und 
geldwerte Vorteile aus Aktien,  
Anteilen an Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Genossen-
schaftsanteilen und Partizipati-
onsscheinen (einschliesslich  
Gratisaktien, Gratisnennwerterhö-
hungen und dergleichen) sind im 
Umfang von 50 Prozent steuer-
bar, wenn diese Beteiligungs-
rechte mindestens 10 Prozent 
des Grund- oder Stammkapitals 
einer Kapitalgesellschaft oder  
Genossenschaft darstellen. 

Abs. 2 unverändert.    

3 Der Erlös aus Bezugsrechten 
gilt nicht als Vermögensertrag, 
sofern sie zum Privatvermögen 
des Steuerpflichtigen gehören. 

Abs. 3 unverändert.    

4 Die Rückzahlung von Einlagen, 
Aufgeldern und Zuschüssen  
(Reserven aus Kapitaleinlagen), 
die von den Inhabern der Betei- 
ligungsrechte nach dem 31. De-
zember 1996 geleistet worden 
sind, wird gleich behandelt wie 
die Rückzahlung von Grund-  
oder Stammkapital. Abs. 5 bleibt 
vorbehalten. 

Abs. 4 unverändert.    
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

5 Schüttet eine Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft, die an  
einer schweizerischen Börse  
kotiert ist, bei der Rückzahlung 
von Reserven aus Kapitaleinla-
gen nach Abs. 4 nicht mindestens 
im gleichen Umfang übrige  
Reserven aus, so ist die Rück-
zahlung im Umfang der halben 
Differenz zwischen der Rückzah-
lung und der Ausschüttung der 
übrigen Reserven steuerbar, 
höchstens aber im Umfang der in 
der Gesellschaft vorhandenen, 
handelsrechtlich ausschüttungs-
fähigen übrigen Reserven. 

Abs. 5 unverändert.    

6 Abs. 5 ist nicht anwendbar auf 
Reserven aus Kapitaleinlagen: 

Abs. 6 unverändert.    

a. die bei fusionsähnlichen  
Zusammenschlüssen durch 
Einbringen von Beteiligungs- 
und Mitgliedschaftsrechten an 
einer ausländischen Kapital-
gesellschaft oder Genossen-
schaft nach § 67 Abs. 1 lit. c 
oder durch eine grenzüber-
schreitende Übertragung auf 
eine inländische Tochterge-
sellschaft nach § 67 Abs. 1 
lit. d nach dem 24. Februar 
2008 entstanden sind,  
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

b. die im Zeitpunkt einer grenz-
überschreitenden Fusion oder 
Umstrukturierung nach § 67 
Abs. 1 lit. b und Abs. 3 oder 
der Verlegung des Sitzes oder 
der tatsächlichen Verwaltung 
nach dem 24. Februar 2008 
bereits in einer ausländischen 
Kapitalgesellschaft oder  
Genossenschaft vorhanden 
waren, 

    

c. im Falle der Liquidation der 
Kapitalgesellschaft oder  
Genossenschaft. 

    

7 Abs. 5 und 6 gelten sinngemäss 
auch für Reserven aus Kapital-
einlagen, die für die Ausgabe  
von Gratisaktien oder für Gratis-
nennwerterhöhungen verwendet 
werden. 

Abs. 7 unverändert.    
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

8 Entspricht bei der Rückgabe 
von Beteiligungsrechten an einer 
Kapitalgesellschaft oder Genos-
senschaft, die an einer schweize-
rischen Börse kotiert ist, die 
Rückzahlung der Reserven aus 
Kapitaleinlagen nicht mindestens 
der Hälfte des erhaltenen Liquida-
tionsüberschusses, so vermindert 
sich der steuerbare Anteil dieses 
Liquidationsüberschusses um  
die halbe Differenz zwischen die-
sem Anteil und der Rückzahlung, 
höchstens aber im Umfang der  
in der Gesellschaft vorhandenen 
Reserven aus Kapitaleinlagen, 
die auf diese Beteiligungsrechte 
entfallen. 

Abs. 8 unverändert.    

 9 Abs. 4 gilt für Einlagen und  
Aufgelder, die während eines  
Kapitalbands nach Art. 653s ff. 
OR geleistet werden, nur soweit 
sie die Rückzahlungen von  
Reserven im Rahmen dieses  
Kapitalbands übersteigen. 

   

II. Steuerfreie Einkünfte     
§ 24. Der Einkommenssteuer sind 
nicht unterworfen: 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

a. der Vermögensanfall infolge 
Erbschaft, Vermächtnis, 
Schenkung oder güterrechtli-
cher Auseinandersetzung, 

lit. a–m unverändert.    

b. der Vermögensanfall aus 
rückkaufsfähiger privater  
Kapitalversicherung, aus- 
genommen aus Freizügig-
keitspolicen. § 20 Abs. 1 lit. a 
bleibt vorbehalten, 

    

c. die Kapitalzahlungen, die bei 
Stellenwechsel vom Arbeit-
geber oder von Einrichtungen 
der beruflichen Vorsorge aus-
gerichtet werden, wenn sie 
der Empfänger innert Jahres-
frist zum Einkauf in eine  
Einrichtung der beruflichen 
Vorsorge oder zum Erwerb  
einer Freizügigkeitspolice  
verwendet, 

    

d. die Unterstützungen aus  
öffentlichen oder privaten  
Mitteln, 

    

e. die Leistungen in Erfüllung  
familienrechtlicher Verpflich-
tungen, ausgenommen die 
Unterhaltsbeiträge gemäss 
§ 23 lit. f, 

    



11/28 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

f.  der Sold für Militär- und 
Schutzdienst sowie das  
Taschengeld für Zivildienst, 

    

g.  der Sold der Milizfeuerwehr-
leute bis zum Betrag von  
jährlich Fr. 8000 für Dienst-
leistungen im Zusammenhang 
mit der Erfüllung der Kernauf-
gaben der Feuerwehr (Übun-
gen, Pikettdienste, Kurse,  
Inspektionen und Ernstfallein-
sätze zur Rettung, Brand- 
bekämpfung, allgemeinen 
Schadenwehr, Elementar-
schadenbewältigung und  
dergleichen); ausgenommen 
sind Pauschalzulagen für  
Kader, Funktionszulagen  
sowie Entschädigungen für  
administrative Arbeiten und 
für Dienstleistungen, welche 
die Feuerwehr freiwillig  
erbringt, 

    

h. die Zahlung von Genug- 
tuungssummen, 

    

i. die Einkünfte aufgrund der 
Bundesgesetzgebung über 
Ergänzungsleistungen zur  
Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung, 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

j. die Gewinne, die in Spiel- 
banken mit Spielbankenspie-
len erzielt werden, die nach 
dem Bundesgesetz vom  
29. September 2017 über 
Geldspiele (BGS) zuge- 
lassen sind, sofern diese  
Gewinne nicht aus selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit 
stammen, 

    

k. die einzelnen Gewinne bis 
zum Betrag von 1 Million 
Franken aus der Teilnahme 
an Grossspielen, die nach 
dem BGS zugelassen sind, 
und aus der Online-Teilnahme 
an Spielbankenspielen, die 
nach dem BGS zugelassen 
sind, 

    

l. die Gewinne aus Kleinspielen, 
die nach dem BGS zugelas-
sen sind, 

    

m. die einzelnen Gewinne aus 
Lotterien und Geschicklich-
keitsspielen zur Verkaufsför-
derung, die nach Art. 1 Abs. 2 
Bst. d und e BGS diesem 
nicht unterstehen, sofern die 
Grenze von Fr. 1000 nicht 
überschritten wird. 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

 n. Einkünfte aufgrund des  
Bundesgesetzes vom 19. Juni 
2020 über Überbrückungsleis-
tungen für ältere Arbeitslose. 

   

3. Selbstständige Erwerbs- 
tätigkeit 

    

a. Allgemeines     
§ 27. 1 Bei selbstständiger  
Erwerbstätigkeit werden die  
geschäfts- oder berufsmässig  
begründeten Kosten abgezogen. 

Abs. 1 unverändert.    

2 Dazu gehören insbesondere:     
a. die ausgewiesenen Abschrei-

bungen des Geschäftsvermö-
gens, 

lit. a–f unverändert.    

b. die verbuchten Rückstellun-
gen für Verpflichtungen, deren 
Höhe noch unbestimmt ist, 
oder für unmittelbar drohende 
Verlustrisiken sowie die Rück-
lagen für Forschungs- und 
Entwicklungsaufträge an 
Dritte bis zu 10 Prozent des 
steuerbaren Geschäftser-
trags, insgesamt jedoch 
höchstens bis zu 1 Million 
Franken, 

    

c. die eingetretenen und ver-
buchten Verluste auf dem  
Geschäftsvermögen, 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

d. die Zuwendungen an Vorsor-
geeinrichtungen zugunsten 
des eigenen Personals, 
sofern jede zweckwidrige Ver-
wendung ausgeschlossen ist, 

    

e. Zinsen auf Geschäftsschulden 
(ohne Baukreditzinsen für 
Grundstücke im Geschäfts-
vermögen) sowie Zinsen,  
die auf Beteiligungen nach 
§ 18 Abs. 3 entfallen, 

    

f. die Kosten der berufsorientier-
ten Aus- und Weiterbildung, 
einschliesslich Umschulungs-
kosten, des eigenen Perso-
nals. 

    

 g. gewinnabschöpfende Sank-
tionen, soweit sie keinen 
Strafzweck haben. 

   

3 Nicht abziehbar sind Zahlungen 
von Bestechungsgeldern im Sinn 
des schweizerischen Strafrechts 
an schweizerische oder fremde 
Amtsträger.  

3 Nicht abziehbar sind insbeson-
dere: 

   

 a. Zahlungen von Bestechungs-
geldern im Sinne des schwei-
zerischen Strafrechts, 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

 b. Aufwendungen zur Ermögli-
chung von Straftaten oder  
als Gegenleistung für die  
Begehung von Straftaten, 

   

 c. Bussen und Geldstrafen,    
 d. finanzielle Verwaltungssank-

tionen, soweit sie einen Straf-
zweck haben. 

   

 4 Sind Sanktionen nach Abs. 3 
lit. c und d von einer ausländi-
schen Straf- oder Verwaltungs- 
behörde verhängt worden, sind 
sie abziehbar, wenn 

   

 a. die Sanktion gegen den 
schweizerischen Ordre public 
verstösst oder 

   

 b. die steuerpflichtige Person 
glaubhaft darlegt, dass sie  
alles Zumutbare unternom-
men hat, um sich rechts- 
konform zu verhalten. 

   

4 Für den Abzug von Forschungs- 
und Entwicklungsaufwand ist 
§ 65 a sinngemäss anwendbar. 

Abs. 4 wird zu Abs. 5.    

f. Geschäftsmässig begründe-
ter Aufwand 

    

§ 65.  1 Zum geschäftsmässig  
begründeten Aufwand gehören 
auch: 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

a. die Steuern, nicht aber  
Steuerbussen, 

a. die eidgenössischen, kann- 
tonalen und kommunalen  
Steuern, 

   

b. die Zuwendungen an Vorsor-
geeinrichtungen zugunsten 
des eigenen Personals,  
sofern jede zweckwidrige Ver-
wendung ausgeschlossen ist, 

lit. b–f unverändert.    

c. die freiwilligen Leistungen von 
Geld und übrigen Vermögens-
werten bis zu 20 Prozent des 
Reingewinns an den Bund 
und seine Anstalten, an Kan-
tone und ihre Anstalten, an 
Gemeinden und ihre Anstal-
ten und an andere juristische 
Personen mit Sitz in der 
Schweiz, die im Hinblick auf 
öffentliche oder ausschliess-
lich gemeinnützige Zwecke 
von der Steuerpflicht befreit 
sind, 

    

d. die Rabatte, Skonti, Umsatz-
bonifikationen und Rückver-
gütungen auf dem Entgelt für 
Lieferungen und Leistungen 
sowie zur Verteilung an die 
Versicherten bestimmte Über-
schüsse von Versicherungs-
gesellschaften, 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

e. die Rücklagen für künftige 
Forschungs- und Entwick-
lungsaufträge an Dritte bis  
zu 10 Prozent des steuerba-
ren Gewinns, insgesamt  
jedoch höchstens bis 1 Million 
Franken, 

    

f. die Kosten der berufsorien-
tierten Aus- und Weiterbil-
dung, einschliesslich Umschu-
lungskosten, des eigenen 
Personals. 

    

 g. gewinnabschöpfende Sank-
tionen, soweit sie keinen 
Strafzweck haben. 

   

2 Nicht zum geschäftsmässig  
begründeten Aufwand gehören 
Zahlungen von Bestechungs- 
geldern im Sinn des schweizeri-
schen Strafrechts an schweizeri-
sche oder fremde Amtsträger.  

2 Nicht zum geschäftsmässig  
begründeten Aufwand gehören 
insbesondere: 

   

 a. Zahlungen von Bestechungs-
geldern im Sinne des  
schweizerischen Strafrechts, 

   

 b. Aufwendungen zur Ermögli-
chung von Straftaten oder  
als Gegenleistung für die  
Begehung von Straftaten, 

   

 c. Bussen,    
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

 d. finanzielle Verwaltungssank-
tionen, soweit sie einen Straf-
zweck haben. 

   

 3 Sind Sanktionen nach Abs. 2 
lit. c und d von einer ausländi-
schen Straf- oder Verwaltungs- 
behörde verhängt worden, sind 
sie abziehbar, wenn 

   

 a. die Sanktion gegen den 
schweizerischen Ordre public 
verstösst oder 

   

 b. die steuerpflichtige Person 
glaubhaft darlegt, dass sie  
alles Zumutbare unternom-
men hat, um sich rechtskon-
form zu verhalten. 

   

2. Beteiligungsabzug     
a. Grundsatz     
§ 72. 1 Die Gewinnsteuer einer 
Kapitalgesellschaft oder Genos-
senschaft ermässigt sich im Ver-
hältnis des Nettoertrages aus den 
Beteiligungsrechten zum gesam-
ten Reingewinn, wenn die Gesell-
schaft oder Genossenschaft: 

Abs. 1 unverändert.    

a. zu mindestens 10 Prozent  
am Grund- oder Stammkapital 
einer anderen Gesellschaft 
beteiligt ist; 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

b. zu mindestens 10 Prozent am 
Gewinn und an den Reserven 
einer anderen Gesellschaft 
beteiligt ist; oder 

    

c. Beteiligungsrechte im Ver-
kehrswert von mindestens  
einer Million Franken hält. 

    

2 Der Nettoertrag aus Beteiligun-
gen entspricht dem Ertrag aus 
Beteiligungen, vermindert um den 
anteiligen Verwaltungsaufwand 
von 5 Prozent oder um den tiefe-
ren tatsächlichen Verwaltungsauf-
wand sowie um den anteiligen  
Finanzierungsaufwand. 

Abs. 2 unverändert.    

3 Als Finanzierungsaufwand  
gelten Schuldzinsen sowie weite-
rer Aufwand, der wirtschaftlich 
den Schuldzinsen gleichzustellen 
ist. Der Ertrag aus einer Beteili-
gung wird bei der Berechnung der 
Ermässigung nicht berücksichtigt, 
soweit auf der gleichen Beteili-
gung eine Abschreibung vorge-
nommen wird, die mit der Ge-
winnausschüttung im Zusammen-
hang steht. 

Abs. 3 unverändert.    
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

 4 Bei Konzernobergesellschaften 
von systemrelevanten Banken 
nach Art. 7 Abs. 1 des Bundesge-
setzes vom 8. November 1934 
über die Banken und Sparkassen 
(BankG) werden für die Berech-
nung des Nettoertrags nach 
Abs. 1 der Finanzierungsaufwand 
und die Forderung in der Bilanz 
aus konzernintern weitergegebe-
nen Mitteln nicht berücksichtigt, 
wenn diese Mittel aus Fremdkapi-
talinstrumenten nach den Art. 11 
Abs. 4 oder 30 b Abs. 6 oder 7 
Bst. b BankG stammen, die von 
der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht im Hinblick auf die 
Erfüllung regulatorischer Erforder-
nisse genehmigt wurden.   

   

II. Bemessung des Rein- 
gewinns 

    

§ 84. 1 Der steuerbare Rein- 
gewinn bemisst sich nach dem  
Ergebnis der Steuerperiode. 

Abs. 1 unverändert.    

 2 Lautet der Geschäftsabschluss 
auf eine ausländische Währung, 
ist der steuerbare Reingewinn  
in Franken umzurechnen. Mass- 
gebend ist der durchschnittliche 
Devisenkurs (Verkauf) der  
Steuerperiode.  
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

2 Wird eine juristische Person auf-
gelöst oder verlegt sie ihren Sitz, 
die Verwaltung, einen Geschäfts-
betrieb oder eine Betriebsstätte 
ins Ausland, werden die aus nicht 
versteuertem Gewinn gebildeten 
stillen Reserven zusammen mit 
dem Reingewinn des letzten Ge-
schäftsjahrs besteuert. 

Abs. 2 wird zu Abs. 3.    

III. Bemessung des Eigen- 
kapitals 

    

§ 85. 1 Das steuerbare Eigenkapi-
tal bemisst sich nach dem Stand 
am Ende der Steuerperiode. 

Abs. 1 unverändert.    

 2 Lautet der Geschäftsabschluss 
auf eine ausländische Währung, 
ist das steuerbare Eigenkapital 
in Franken umzurechnen. Mass-
gebend ist der Devisenkurs (Ver-
kauf) am Ende der Steuerperiode.  

   

2 Bei über- oder unterjährigen  
Geschäftsabschlüssen bestimmt 
sich die Höhe der Kapitalsteuer 
nach der Dauer des Geschäfts-
jahrs. 

Abs. 2 wird zu Abs. 3.    
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

3. Kantonale Vorschriften     
a. Elektronischer Daten- 
austausch 

a. Elektronische Verfahren  
und Datenaustausch 

   

§ 109 c. 1 Die Finanzdirektion 
kann Vorschriften über den  
elektronischen Datenaustausch 
zwischen den kommunalen  
Steuerregistern und dem kanto-
nalen Steuerregister erlassen. 
Gegenstand solcher Vorschriften 
bilden: 

§ 109 c. 1 Die Finanzdirektion 
kann den Steuerpflichtigen und 
weiteren Verfahrensbeteiligten 
die elektronische Einreichung  
der Steuererklärung und anderer 
Eingaben ermöglichen. In diesem 
Fall ersetzt eine elektronische  
Bestätigung der Angaben die  
Unterzeichnung. 

   

a. die auszutauschenden Daten;     
b. die Schnittstellen, die von den 

Gemeindesteuerämtern für 
die Entgegennahme von  
Daten des kantonalen Steuer-
amtes bereitzustellen sind; 

    

c. die Schnittstellen, die von den 
Gemeindesteuerämtern zu 
beachten sind bei der Liefe-
rung von Daten an das kanto-
nale Steueramt. 

    

 2 Den Steuerpflichtigen und  
weiteren Verfahrensbeteiligten 
können Dokumente mit deren 
Einverständnis elektronisch  
zugestellt werden. 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

3 Die Finanzdirektion kann auch 
Vorschriften über den elektroni-
schen Datenaustausch zwischen 
den Steuerpflichtigen und den 
Steuerbehörden, einschliesslich 
der elektronischen Einreichung 
der Steuererklärung, erlassen. 

3 Die Finanzdirektion kann  
Vorschriften über elektronische 
Verfahren, Datenhaltung, Daten-
bearbeitung und Datenaustausch 
erlassen, namentlich in Bezug 
auf: 

   

 a. die elektronische Einreichung 
der Steuerklärung und  
anderer Eingaben durch die 
Steuerpflichtigen und weitere 
Verfahrensbeteiligte, ein-
schliesslich der dabei zu ver-
wendenden Applikationen, 

   

 b. die elektronische Zustellung 
von Dokumenten an die  
Steuerpflichtigen und weitere 
Verfahrensbeteiligte, ein-
schliesslich der dabei zu ver-
wendenden Applikationen, 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

 c. die Datenhaltung, die Daten-
bearbeitung und den Daten-
austausch zwischen dem  
kantonalen Steueramt und 
den Gemeindesteuerämtern,  
einschliesslich der auszutau-
schenden Daten, der Schnitt-
stellen, die von den Gemein-
desteuerämtern für die Ent-
gegennahme von Daten des 
kantonalen Steueramtes  
bereitzustellen sind, und der 
Schnittstellen, die von den 
Gemeindesteuerämtern bei 
der Lieferung von Daten  
an das kantonale Steueramt 
zu beachten sind,  

   

 d. die Datenhaltung und die  
Datenbearbeitung im Auftrag 
des kantonalen Steueramtes 
oder der Gemeindesteuer- 
ämter durch Dritte. 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

  § 109 c.   
     
 4 Der Kanton kann den Gemein-

desteuerämtern Applikationen 
zum Vollzug des Steuergesetzes 
zur Verfügung stellen, und die  
Finanzdirektion kann deren  
gemeinsame Verwendung durch 
das kantonale Steueramt und  
die Gemeindesteuerämter vor-
schreiben. Bei der Planung und 
Beschaffung solcher Applikatio-
nen berücksichtigt der Kanton die 
Interessen und Bedürfnisse der 
Gemeindesteuerämter. 

4 … 
 
 
 
 
 
 
                                       … vor-
schreiben. Der Kanton übernimmt 
die Kosten für die Entwicklung 
und Einführung der neuen Appli-
kationen in den Gemeinden.  
Der Kanton und die Gemeinden 
tragen die Betriebs- und Nut-
zungskosten je zur Hälfte. Der 
Anteil jeder Gemeinde bemisst 
sich nach ihrer Einwohnerzahl. 
Die Gemeinden tragen ihre Per-
sonalkosten und die Kosten für 
die Abschreibung ihrer eigenen 
Systeme. Bei der … 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

 5 Der Datenaustausch zwischen 
den Steuerbehörden kann in  
einem automatisierten Abrufver-
fahren oder im Rahmen einer 
vom kantonalen Steueramt und 
von den Gemeindesteuerämtern 
gemeinsam verwendeten Appli-
kation erfolgen. Die Einwohner-
daten können entweder aus den 
kommunalen Einwohnerregistern 
oder aus der kantonalen Einwoh-
nerdatenplattform bezogen und 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
durch die Steuerämter des Kan-
tons und der Gemeinden verwen-
det werden. 

   

2 Hält ein Gemeindesteueramt 
diese Vorschriften nicht ein, kann 
der Kanton die ihm daraus ent-
stehenden Mehrkosten der Ge-
meinde auferlegen. Die Finanzdi-
rektion setzt der Gemeinde eine 
angemessene Frist für die Erfül-
lung ihrer Pflichten und macht sie 
auf die Kostenpflicht aufmerksam. 

Abs. 2 wird zu Abs. 6.    
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

  § 109 c.   
     
3 Die Finanzdirektion kann auch 
Vorschriften über den elektroni-
schen Datenaustausch zwischen 
den Steuerpflichtigen und den 
Steuerbehörden, einschliesslich 
der elektronischen Einreichung 
der Steuererklärung, erlassen. 

7 Die Finanzdirektion kann Vor-
schriften zur direkten elektroni-
schen Übermittlung der Leis-
tungsabrechnungen der Arbeits-
losenkassen an das kantonale 
Steueramt erlassen. 

Abs. 7 streichen.   

2. Pflichten des Steuer- 
pflichtigen 

    

a. Steuererklärung     
§ 133. 1 Die Steuerpflichtigen 
werden vom Gemeindesteueramt 
durch öffentliche Bekanntgabe 
oder Zustellung des amtlichen 
Formulars aufgefordert, die  
Steuererklärung einzureichen. 
Steuerpflichtige, die kein Formu-
lar erhalten, müssen es bei der 
zuständigen Behörde verlangen. 

§ 133. 1 Die Steuerpflichtigen 
werden durch öffentliche Be-
kanntgabe, persönliche Mitteilung 
oder Zustellung des amtlichen 
Formulars aufgefordert, die Steu-
ererklärung einzureichen. Auch 
Steuerpflichtige, die weder eine 
persönliche Mitteilung noch ein 
Formular erhalten haben, müssen 
die Steuererklärung einreichen. 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates  
vom 21. September 2022      

Antrag der Kommission  
für Wirtschaft und Abgaben 
vom 11. Juli 2023       
Zustimmung zum Antrag des  
Regierungsrates, sofern nichts 
anderes vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes ver-
merkt. 

2 Der Steuerpflichtige muss das 
amtliche Formular für die Steuer-
erklärung wahrheitsgemäss und 
vollständig ausfüllen, persönlich 
unterzeichnen und samt den  
vorgeschriebenen Beilagen  
fristgemäss der zuständigen  
Behörde einreichen. Vorbehalten 
bleiben abweichende Vorschriften 
zur elektronischen Einreichung 
gemäss § 109 c Abs. 3. 

2 Die steuerpflichtige Person 
muss das amtliche Formular für 
die Steuererklärung wahrheitsge-
mäss und vollständig ausfüllen, 
persönlich unterzeichnen und 
samt den vorgeschriebenen  
Beilagen fristgemäss der zustän-
digen Behörde einreichen. Vor-
behalten bleiben abweichende 
Vorschriften zur elektronischen 
Einreichung gemäss § 109 c 
Abs. 1 und 3. 

   

 II. Diese Gesetzesänderung  
untersteht dem fakultativen  
Referendum. 
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